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Strom und Monopoi

Der Artikel behandelt zunachst die verschiedenen Definitionen des Monopols. Er
analysiert die Strukturen der Energiewirtschaft in der Schweiz und in Frankreich und
befasst sich mit den Rechten und Pflichten der Elektrizitatswerke in der Schweiz bzw.
der Nationalen Gesellschaft EDF in Frankreich. Es wird untersucht, inwieweit der
Begriff des Monopols auf die Stromversorgungsunternehmen anwendbar ist, weil
diese in beiden Staaten einen 6ffentlichen Dienst («Service Public») erbringen. Zuletzt
wird der Frage nachgegangen, ob trotz der véllig verschiedenen Strukturen in den
zwei Landern Gemeinsamkeiten feststellbar sind und welche Rahmenbedingungen

sich daraus fur eine Liberalisierung des Strommarktes ergéaben.

Monopol und offentlicher Dienst”
in der Schweiz und in Frankreich

1) Der Begriff «Offentlicher Dienst» kann missver-
standlich sein, weil viele Leute unter 6ffentlichem
Dienst eine Anstellung in der Verwaltung bzw. die
Titigkeit der Verwaltung allgemein verstehen. Mit
offentlichem Dienst ist in diesem Artikel stets eine
offentliche Dienstleistung, das heisst eine Leistung in
offentlichem Interesse («Service Public») gemeint.

2) Unter Mitwirkung von Dr. Ing. Dr. rer. pol. Maxime
Kleinpeter, ehemaliger Mitarbeiter der EDF.

Adresse der Autorin:

Verband Schweizerischer Elektrizititswerke,

Dr. iur. dipl. phil. II. Meret Heierle, Postfach 6140,
8023 Ziirich.
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Einleitung

Deregulierung, Privatisierung, Markt-
offnung, Zugang Dritter zum Netz sind
Konzepte, die sich die Européische Union
zum Ziel gesetzt hat, damit dem Kunden
Produkte und Dienstleistungen zu mog-
lichst glinstigen Bedingungen angeboten
werden konnen.

Die aktuellen Bestrebungen in Europa
gehen dahin, die Monopole aufzuheben,
welcher Art sie auch seien. Wird dabei dem
Umstand geniigend Rechnung getragen,
dass die Liberalisierung des Marktes fiir
Produkte oder Dienstleistungen anderen
Voraussetzungen unterliegt als fiir solche,
die einer «natiirlichen» Starre unterworfen
sind, wie dies bei den leitungsgebundenen
Energien Elektrizitit, Gas und Fernwirme
und auch bei Trinkwasser der Fall ist?

Grundsitzlich ist davon auszugehen,
dass ein bestimmtes Gebiet nicht von
mehreren unabhingigen Netzen versorgt
werden kann, weil die hohen Investitions-
und Unterhaltskosten die Rendite erheblich
schmilern, wenn nicht verunmoglichen
wiirde. Daneben ist die Belastung der An-
wohner und Umwelt durch die erhohte
Bautitigkeit, Parallelleitungen usw. in
Rechnung zu ziehen.

Stossen daher die Bestrebungen zur
Liberalisierung  nicht auf natiirliche

Hemmnisse, die bei der Tendenz zu einer
etwas hastigen Generalisierung iibersehen
werden? Darf man bei der Deregulierung
im Bereich der leitungsgebundenen Ener-
gien nach dem klassischen Schema zur
Marktoffnung vorgehen, oder muss man
nicht einen speziellen Weg gehen? Muss
man nicht auch den Verpflichtungen Rech-
nung tragen, welche dem «monopolisti-
schen» Energieverteiler durch die offent-
liche Hand auferlegt werden?

Diese Uberlegungen fiihren nicht dazu,
bei den leitungsgebundenen Energien jede
Marktoffnung a priori abzulehnen. Die
Voraussetzungen einer Liberalisierung der
Elektrizititswirtschaft sollen am Beispiel
zweier Linder, die Schweiz und Frank-
reich, aufgezeigt werden, deren Struktur
der Elektrizititswirtschaft verschieden ist.
(Dabei spielt es keine Rolle, dass die
Schweiz nicht Mitglied der Europdischen
Union ist, weil sie sich als Drehscheibe im
internationalen Strommarkt den europii-
schen Entwicklungen nicht entziehen
kann.) Es soll insbesondere die Frage des
Monopols des Stromversorgers untersucht
werden und ob mit dessen Aufhebung neue
Probleme entstehen.

Der Begriff des Monopols

Monopole in wirtschaftstheoretischer
Betrachtung
Wirtschaftswissenschaftliche Nach-
schlagewerke definieren ein Monopol oder
monopolistisches Verhalten wie folgt:
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Strom und Monopol

«Eine Unternehmung verhilt sich auf
dem Markt als Monopol, wenn sie davon
ausgehen kann, dass ihre Verkidufe nicht
durch Konkurrenzunternehmungen, son-
dern allein durch das Verhalten der Kunden
beeinflusst werden und sie daher in einem
solchen Umfeld ihre eigene Preispolitik
festlegen kann.»

Im Gegensatz zum monopolistischen
Verhalten findet man das polypolistische
Verhalten, wenn eine Unternehmung fest-
stellt, dass ihre Verkédufe von den Preisen
der Konkurrenzunternehmungen abhingig
sind und nicht erwarten kann, dass ihre Ent-
scheidungen beziiglich der eigenen Preis-
politik die Konkurrenten unverziiglich
veranlassen wird, ihre Verkaufspreise zu
indern.

Zwischen diesen beiden Extremen findet
man das oligopolistische Verhalten. In die-
sem Fall stellt eine Unternehmung fest,
dass ihre eigenen Preisinderungen eine ge-
wisse Reaktion bei ihren Konkurrenten im
Rahmen einer «unvollkommenen» Kon-
kurrenz bewirken, das heisst, dass das Pro-
dukt oder die Dienstleistung nur von einer
beschrinkten Zahl von Unternehmungen,
die sich diesen Markt aufteilen, angeboten
wird.

Diese Unterscheidungen sind sinnvoll,
gerade auch fiir eine theoretische Betrach-
tung der Situation bei den leitungsgebun-
denen Energien: Sind die Verteilunter-
nehmungen tatséichlich Monopole im rein
wirtschaftswissenschaftlichen Sinn?

Rechtliches Monopol

Der Begriff des Monopols im rechtli-
chen Sinn hat mit dem wirtschaftswissen-
schaftlichen Monopolbegriff, wie er oben
definiert wurde, nichts zu tun. Rechtliche
Monopole sind Titigkeitsbereiche, die dem
Gemeinwesen aufgrund eines Gesetzes
ausdriicklich und ausschliesslich {ibertra-
gen sind. Derartige Gesetze bediirfen in der
Regel einer Verfassungsgrundlage (Aus-
nahme: polizeiliches Interesse). Die recht-
lichen Monopole schliessen folglich ganze
Wirtschaftszweige von der Handels- und
Gewerbefreiheit aus. Die Monopoltitig-
keiten werden vom Gemeinwesen entwe-
der selbst ausgeiibt, oder der Staat (in der
Schweiz Bund, Kanton oder Gemeinde)
tibertrigt das Recht, entsprechende Mono-
polunternehmen zu betreiben, mittels einer
staatlichen Konzession an Private.

Faktisches Monopol

Faktische Monopole sind Titigkeitsbe-
reiche, die ein Gemeinwesen allein ausiiben
kann, weil dieser Tidtigkeitsbereich nur unter
Inanspruchnahme eines ausschliesslich dem
Gemeinwesen zustehenden Hoheitsberei-
ches verwirklicht werden kann. Beispiels-
weise konnen kaum Leitungen ohne die
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Inanspruchnahme  offentlicher ~ Sachen
(Uber- oder Unterquerung von Strassen
usw.) gezogen werden, so dass das Ge-
meinwesen faktisch iiber das Durchlei-
tungsrecht verfiigt.

Monopole im wirtschaftswissenschaft-
lichen Sinn sind meistens unerwiinscht
(Marktbeherrschung durch eine einzige
Unternehmung), bilden sich mit der Zeit
(Ausschaltung der Konkurrenz durch die
stirkste  Unternehmung bzw. Preisab-
sprachen unter den marktbeherrschenden
Unternehmungen) und werden in vielen
Staaten zum Beispiel mittels Kartellgesetz-
gebung bekdmpft. Dagegen sind die recht-
lichen Monopole gewollt. Auch bei der
Verleihung einer Monopolkonzession an
Private ist dessen Monopolstellung ge-
wiinscht. Er tibernimmt mit dem Recht
auch Verpflichtungen (siche Kapitel «Kon-
zessionsverleihung»).

Eine Untersuchung der Strukturen der
Elektrizititswerke in den beiden Lindern
lidsst zundchst grundsitzliche Unterschiede
feststellen.

Schweiz

Struktur der schweizerischen
Elektrizitatswirtschaft

Die Struktur der schweizerischen Elek-
trizittswirtschaft ist historisch gewachsen
und entspricht dem foderalistischen Auf-
bau des Landes. Rund 1200 Elektrizitits-
werke sind fiir die Stromversorgung des
Landes verantwortlich, wobei die meisten
nur lokal titig sind. Die sechs Uberland-
werke und ihre Partner besorgen einen
grossen Teil der Stromerzeugung und die
Stromiibertragung auf Hochstspannungs-
ebene. Die Mehrheit ist auch im internatio-
nalen Stromgeschift titig. Sie beliefern die
Kantons- oder Regionalwerke, von denen
wiederum ein Teil der Gemeindewerke
ihren Strom beziehen. Gemeinden, welche
die  Stromverteilung auf ihrem Ge-
meindegebiet selbst sicherstellen, treten
gegeniiber ihrem Stromlieferanten als Wie-
derverkiufergemeinden auf. Sie kaufen die
elektrische Energie auf Hochspannungs-
ebene ein und besorgen mit eigenen Netzen
und auf eigene Rechnung die Detailliefe-
rung samt Transformierung auf die Ver-
brauchsspannung. Sie konnen diese Titig-
keit auch einem Dritten {ibertragen. Einige
der Uberland- und die Kantonswerke ver-
sorgen aber auch selbst Endabnehmer mit
Strom. Zur Illustrierung der komplexen
Struktur der schweizerischen Stromversor-
gung sei erwihnt, dass es kleine Gemein-
den gibt, in denen sich mehrere Elektrizi-
titsbetriebe in die Stromversorgung teilen.

Die Elektrizititswerke sind als Unter-
nehmen an keine bestimmte rechtliche
Struktur gebunden. Es stehen ihnen alle
Organisationsformen des offentlichen und
des privaten Gesellschaftsrechtes offen.
Die Elektrizititswerke konnen als private,
offentliche oder gemischtwirtschaftliche
Unternehmen auftreten. Auch die offent-
lichen oder gemischtwirtschaftlichen Un-
ternehmen konnen sich nach privaten
Rechtsformen gestalten. Am Grundkapital
der 164 Elektrizititswerke, welche 95%
des Stromes produzieren, ist die 6ffentliche
Hand mit 74,9%, die Privatwirtschaft mit
25,1% beteiligt.

Diese Ausfiihrungen zeigen, dass die
Struktur der schweizerischen Elektrizitits-
wirtschaft gewisse Ahnlichkeiten mit der-
jenigen der Bundesrepublik Deutschland
hat.

Elektrizitatswirtschaftliche
Rechtsetzung in der Schweiz

Die Bundesverfassung garantiert das
Grundrecht der Handels- und Gewerbefrei-
heit grundsitzlich auch den in der Energie-
wirtschaft titigen privaten Unternehmen.
Eingriffe, welche diese einschrinken, be-
diirfen einer gesetzlichen Grundlage, miis-
sen durch das 6ffentliche Interesse gerecht-
fertigt und verhiltnismissig sein. Eine
einwandfreie und sichere Stromversorgung
liegt im offentlichen Interesse (siche Kapi-
tel tiber die Stromversorgung), und die
Sicherheit der elektrischen Anlagen muss
gewihrleistet sein. Entsprechende Vor-
schriften sind daher polizeilich gerechtfer-
tigt. Nicht zulissig sind dagegen Erlasse,
die in die Struktur der Elektrizitits- oder
Energiewirtschaft eingreifen. Dies wird
zwar in den letzten Jahren mit umweltpoli-
tischen Motiven immer wieder versucht, ist
aber in den meisten Fillen verfassungs-
rechtlich zumindest fragwiirdig, wenn
nicht unzulidssig. (Ausnahmen miissen in
der Bundesverfassung verankert sein, z.B.
Sicherstellung der Landesversorgung.)

Die Schweiz hat zurzeit kein Energie-
oder Energiewirtschaftsgesetz. Der Ener-
gienutzungsbeschluss vom 14. Dezember
1990 ist dies weder in formeller noch in
materieller Hinsicht. Er wurde unter politi-
schem Druck sozusagen notrechtlich erlas-
sen und muss als unausgewogenes «Ener-
giespargesetz» bezeichnet werden, das die
leitungsgebundenen Energien, insbeson-
dere die Elektrizitit, stark benachteiligt.
Ein schwerer Eingriff ist die Pflicht zur
Abnahme dezentral erzeugten Stromes
unter bestimmten Voraussetzungen sowie
die hochst fragwiirdigen Tarifempfehlun-
gen fiir solche Riickeinspeisungen ins Netz
(siehe Kapitel «Strompreise»).
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Gestiitzt auf den Energieartikel in der
Bundesverfassung (angenommen in der
Volksabstimmung vom 23. September 1990)
ist der Bund ermichtigt, ein Energiegesetz
zu erlassen; er gibt dem Bund aber keine
Tarifkompetenzen.

Art. 249w Abs. 1 der Bundesverfas-
sung (Fortleitung und Abgabe elektrischer
Energie) ist kein Energiewirtschaftsartikel,
sondern ein Elektrizititsartikel mit sicher-
heitstechnischem Charakter. Auf ihm ba-
siert das Elektrizititsgesetz.

Zahlreiche weitere Erlasse (Gesetze und
Verordnungen) wie zum Beispiel das
Wasserrechtsgesetz, das Atomenergiege-
setz und die Umweltgesetzgebung regeln
einzelne Bereiche der Elektrizititswirt-
schaft oder nehmen auf sie Einfluss.

Die Stromversorgung -
im offentlichen Interesse und
eine offentliche Aufgabe?

Es wurde ausgefiihrt, dass der Staat nur
dann (monopolistische) Aktivitit entfalten
kann, wenn diese auf einer gesetzlichen
Grundlage beruhen. Der Zweck dieser Ge-
setze liegt in der Wahrnehmung offent-
licher Interesse durch den Staat. Dies ldsst
die Schlussfolgerung zu, dass alle vom
Staat selbst oder unter seiner Aufsicht aus-
gefiihrten 6ffentlichen Aufgaben durch ein
offentliches Interesse gedeckt sind. Ande-
rerseits lassen aber nicht alle offentlichen
Interessen zwingend eine oOffentliche Auf-
gabe entstehen.

Es besteht nur eine spirliche Gerichts-
praxis zur Frage des offentlichen Interesses
an einer geniigenden Energieversorgung.
In einem Beschluss vom 20. Juli 1929 stell-
te der Schweizerische Bundesrat fest, fiir
die Erteilung der notwendigen Expropria-
tionsrechte, die dem Bau fiir Stark- und
Schwachstromanlagen dienen, sei im Ein-
zelfall ein besonderer Nachweis des offent-
lichen Interesses im Sinne von Art. 43
Elektrizititsgesetz nicht verlangt. Das of-
fentliche Interesse werde gewissermassen
im Elektrizititsgesetz prisumiert, auch
wenn es im Ermessen des Bundesrates sei,
sein Vorhandensein von Fall zu Fall zu prii-
fen. Das Schweizerische Bundesgericht hat
in seinem Entscheid BGE 108 Ib 245 f. das
offentliche Interesse an einer maoglichst
sicheren und preisgiinstigen Energieversor-
gung klar angenommen.

Elektrizititswerke lassen sich somit als
im offentlichen Interesse liegende Werke
bezeichnen.

Das Gemeinwesen hat also das faktische
Monopol iiber das Durchleitungsrecht.
Dies umfasst aber nicht zwingend eine
offentliche Aufgabe. Mit der Verleihung
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einer Energieverteilungskonzession erhilt
ein Elektrizititswerk nicht eine offentliche
Versorgungsaufgabe, sondern ein iiber den
Gemeingebrauch hinausgehendes Sonder-
nutzungsrecht der offentlichen Grund-
stiicke fiir die Erstellung ober- und unter-
irdischer Starkstromanlagen zur Verteilung
und Abgabe von Elektrizitéit. Daran dndern
auch die in den Konzessionen regelmis-
sig enthaltenen Verpflichtungen fiir das
Elektrizitdtswerk nichts. Thre Erfiillung
kann von der Verwaltung nicht unmittelbar
erzwungen werden, sondern unterstehen
den Vorschriften tiber die (6ffentlich-recht-
liche) Vertragserfiillung.

Es besteht keine rechtsgeniigende Be-
griindung, die Stromversorgung als eine
oOffentliche Aufgabe der Verwaltung zu be-
zeichnen.

Wegen der grossen Bedeutung der Elek-
trizitdt ist allerdings davon auszugehen,
dass der Staat gezwungen wire, die Strom-
versorgung zumindest zu «organisieren»,
wenn das bestehende Unternehmen seine
Aufgabe nicht mehr erfiillen konnte.

Konzessionsverleihung

Faktische Energieverteilungsmonopole

Ein Gemeinwesen verfligt tiber ein fakti-
sches Stromverteilungsmonopol, gestiitzt
auf seine Herrschaft {iber den offentlichen
Boden und somit auf das offentliche Sa-
chenrecht. Die Herrschaft iiber die offent-
lichen Sachen versetzt das Gemeinwesen in
die Lage, auf dem Markt des Energiege-
schiiftes in einem bestimmten Gebiet als
Alleinanbieter von Elektrizitdt aufzutreten
oder diese Monopolstellung einem Dritten
mit einer Konzession zu {ibertragen.

Der Konzessionsvertrag

Mit der Konzession tbertragt das Ge-
meinwesen als Konzedentin dem Konzes-
siondr ein Recht, {iber das der Staat allein
verfiigt. Es handelt sich um eine hoheitliche
Zulassung, die im Vergleich zur Bewilli-
gung dem Konzessiondr eine verstirkte
Rechtsposition verleiht. Dies zeigt sich ins-
besondere darin, dass die Konzessionen
dem Konzessiondr wohlerworbene Rechte
verschaffen. Diese sind grundsitzlich un-
entziehbar und konnen nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen und nur gegen volle
Entschiddigung geschmilert oder aufgeho-
ben werden.

Sofern das Gemeinwesen die Elektrizi-
tiatsversorgung in seinem Gebiet nicht
selbst tibernimmt, kann es einem Elektrizi-
titswerk mit einer Konzession das aus-
schliessliche Recht iibertragen, zur Durch-
leitung und Verteilung von Elektrizitit das
offentliche Grundeigentum zu beanspru-
chen. Als Entgelt wird eine Konzessionsab-

Strom und Monopbi

gabe erhoben, oft auch die Verpflichtung
statuiert, dem Gemeinwesen eine bestimm-
te Menge Gratis- oder Vorzugsenergie zu
liefern. Mit dem ausschliesslichen Recht
zur Durchleitung und Verteilung von Elek-
trizitit wird regelmdssig die Pflicht verbun-
den, im Konzessionsgebiet alle Verbrau-
cher anzuschliessen und sie grundsitzlich
zu gleichen Bedingungen mit elektrischer
Energie zu versorgen. Der Konzessionsver-
trag bildet somit die Grundlage der Elektri-
zitdtsversorgung in den Gemeinden, be-
griindet aber keine offentliche Aufgabe.
Die Konzessionsvertrige der Gemein-
den zur Durchleitung und Verteilung von
Elektrizitit diirfen nicht verwechselt wer-
den mit den Wassernutzungskonzessionen
nach dem Bundesgesetz iiber die Nutzbar-
machung der Wasserkrifte. Mit wenigen
Ausnahmen sind die Kantone oder Ge-
meinden iiber die Wasserkraft verfiigungs-
berechtigt und konnen das Recht zu ihrer
Nutzung (Wassermenge und Gefille) mit
einer Konzession an Dritte iibertragen.

Die Strompreise

Der Bund hat keinerlei Kompetenzen,
Tarife oder Tarifvorschriften zu erlassen.
Die Elektrizititswerke haben die Tarifauto-
nomie, was bedeutet, dass sie ihre Preise
selbst bestimmen konnen. Die Preise wer-
den nach okonomischen Gesichtspunkten,
das heisst nach kostenorientiertem Prinzip
festgelegt. Es wird nach einzelnen Tarif-
gruppen und meistens auch nach Hochlast-
und Schwachlasttarifen differenziert. Poli-
tisch und sozial diktierte Tarife sind nicht
zuldssig. Dennoch wurden regional und
lokal solche Tarife eingefiihrt oder ver-
sucht, sie einzufiihren (z. B. Umweltrappen
pro kWh).

Die Elektrizititswerke legen einseitig
das System (Tarifgruppen, Grundpreis,
Energiepreis, Blindenergie usw.) und die
Preise fest, zu denen der Strom an die Kun-
den geliefert wird. Trotz der Tarifautonomie
sind die Elektrizititswerke in der Gestal-
tung ihrer Preise nicht véllig frei oder unab-
hingig. So findet sich in zahlreichen Kon-
zessionen, in Gemeindereglementen oder
stiddtischen Gesetzen die Bestimmung, dass
das Elektrizitdtswerk nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsitzen zu fiihren ist, die
Kunden jedoch moglichst giinstig mit Elek-
trizitéit zu versorgen sind. Mit andern Wor-
ten: die Gewinnmaximierung ist nicht ober-
stes Ziel des Unternehmens (siehe nichstes
Kapitel). Oft werden die Preise von der
Gemeindeversammlung, dem Grossen Rat
usw. (Parlament) festgesetzt oder geneh-
migt, oder die Kompetenz wird an die Exe-
kutive des betreffenden Gemeinwesens
delegiert.
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Sfrom und Monopol

Wegen der monopolistischen Stellung
der Elektrizititswerke sind die Strom-
preise dem Preisiiberwachungsgesetz un-
terstellt, um Missbriduche auszuschliessen.
Die Kompetenzen des Preisiiberwachers
sind umfassend oder eingeschrinkt, je
nach dem, ob das Elektrizititswerk die
Preise allein festsetzt oder ob sie von einer
Behorde festgelegt oder genehmigt wer-
den.

Sind die schweizerischen
Elektrizitatswerke Monopole?

Aus den getroffenen Ausfithrungen geht
hervor, dass die Elektrizititswerke iiber
eine monopolistische Stellung im Sinne des
faktischen und bei einer Konzessionsertei-
lung auch des rechtlichen Monopols verfii-
gen. Sie diirfen aber nicht als Monopole
gemiss der wirtschaftstheoretischen Defi-
nition bezeichnet werden. Dagegen spre-
chen folgende Tatsachen:

Im Gegensatz zur Monopolunterneh-
mung in wirtschaftswissenschaftlicher Auf-
fassung ist das Elektrizititswerk in der
Wahl seiner Kunden nicht frei. Es besteht
in seinem Gebiet ein Kontrahierungszwang
mit allen Kunden, welche die Dienstlei-
stung beanspruchen wollen. Alle Kunden
mit gleicher Bedarfsstruktur (Tarifgrup-
pen) sind gleich zu behandeln. Die hoheren
Gestehungskosten der Stromlieferung fiir
einzelne Kunden (z.B. abseits des Sied-
lungszentrums gelegene Bauernhofe) dus-
sern sich in einer Mischrechnung und
diirfen nicht dem Verursacher angelastet
werden. Trotz der Tarifautonomie der
Elektrizititswerke werden die Strompreise
hidufig von den Behorden festgesetzt oder
genehmigt. Wegen der faktischen Mono-
polstellung der Elektrizititswerke sind die
Strompreise dem Preisiiberwacher vor-
zulegen, um missbrauchlichen Preisbildun-
gen vorzubeugen.

Auch aus dem Kontrahierungszwang lei-
tet sich ab, dass die Elektrizititswerke, ob-
wohl sie gewinnstrebend arbeiten, nicht
uneingeschrinkt dem Prinzip der Gewinn-
maximierung folgen konnen. Nach Cournot
und anderen Wirtschaftswissenschaftern
erwirtschaftet der Monopolist den grossten
Gewinn in dem Punkt, wo die Differenz
zwischen Gesamterlds und Gesamtkosten
maximal ist. In diesem Punkt sind auch
Grenzkosten und Grenzerlos gleich. Jede
zusitzliche Produktion hat hohere Geste-
hungskosten und damit einen kleineren Ge-
winn zur Folge (Bild 1). Der Monopolist
erstrebt daher nicht den hochsten Erlos,
sondern den grossten Gewinn. Es ist den
Elektrizititswerken nicht erlaubt, den
Stromverkauf auf der Menge des Gewinn-
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maximums einzufrieren. Sie haben sdmt-
liche zusitzlichen Kunden in ihrem Gebiet

anzuschliessen und zu beliefern.

Weiter ist zu beachten, dass trotz der
faktischen Monopolstellung die Elektri-
zititswerke einer gewissen, wenn auch
bescheidenen Konkurrenz unterstehen. Ge-
wiss ist Elektrizitit in vielen Anwendungs-
fillen nicht oder nur mit ausserordentli-
chem Aufwand substituierbar. Speziell auf
dem Wirmemarkt steht sie in Konkurrenz
mit anderen Energietrigern. Die heutige
Rechtslage schriinkt den Stromeinsatz zur
Raumheizung sogar weitgehend ein. Ge-
wisse Gemeinden lassen auch den Bezug
von auswdrtigen Stromlieferanten zu, und
auch die politisch motivierten Tendenzen
der jiingsten Zeit zur dezentralen Strom-
erzeugung — auf deren ©kologische und
okonomische Probleme hier nicht einge-
gangen werden soll — lassen diese Produ-
zenten vermehrt in Konkurrenz zum Elek-
trizititswerk treten.

Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass die schweizerischen Elektrizitits-
werke keine wirtschaftlichen Monopole im
klassischen Sinn sind. Sie verfiigen aber
weitgehend (iber eine faktische, bei Kon-
zessionserteilung auch rechtliche Mono-
polstellung, die jedoch verschiedenen Ein-
schrinkungen unterworfen ist. Pauschale
Behauptungen, die Elektrizititswerke ver-
fiigten iiber ein uneingeschrinktes wirt-
schaftliches Monopol mit der Gefahr des

Machtmissbrauches sind falsch; es muss
eine differenzierte Betrachtung erfolgen.

Abschliessende Bemerkungen

Auch wenn die Stromversorgung in der
Schweiz nicht als eine 6ffentliche Aufgabe
der Verwaltung betrachtet wird, so ist sie
doch im offentlichen Interesse und als 6f-
fentlicher Dienst («Service Public») aufzu-
fassen, denn die Elektrizititswerke sind
verpflichtet, alle Verbraucher anzuschlies-
sen und nicht nur die wirtschaftlich interes-
santen Kunden oder Gebiete zu beliefern.
Der Gedanke des offentlichen Dienstes
wird noch verstirkt durch die Auflage, alle
Kunden innerhalb einer Tarifgruppe zu den
gleichen Bedingungen zu versorgen. Daher
ist es den Elektrizitdtswerken versagt, in
erster Linie nach dem Prinzip der Gewinn-
maximierung titig zu sein. Die Stromver-
sorgungsunternehmen diirfen folglich nicht
als Monopolunternehmen im wirtschafts-
wissenschaftlichen Sinn bezeichnet wer-
den.

Die Struktur der schweizerischen Elek-
trizitdtswirtschaft ist zwar ein komplexes,
aber gut funktionierendes System. Wiirden
diese Strukturen im Zusammenhang mit
den eingangs erwiihnten Bestrebungen zu
einer Marktoffnung, die auch die leitungs-
gebundenen Energien umfassen soll, auf-
gebrochen, so konnten sich sogleich eine
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Bild 1 Erlauterungen zur Cournot-Kurve. Die Steigung des Gesamterldses (= Grenzerlos) ist im Punkt T
gleich der Steigung der Gesamtkosten (= Grenzkosten), weshalb die Tangenten parallel sind. Mit anderen
Worten: Grenzerlds und Grenzkosten sind in diesem Punkt gleich. Eine Senkrechte von T ergibt die Punkte
Cund D. D gibt an, zu welchen Kosten der Monopolist die ideale Menge ausstdsst (Cournotsche Menge),
und der Cournotsche Punkt C zeigt, zu welchem Preis er diese Menge verkauft. Die Differenz D-T ergibt
den maximalen Monopolgewinn, das heisst die Differenz zwischen Gesamtkosten und Gesamterlds ist am

grossten.
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grosse Zahl von Fragen und Problemen
stellen, die am Schluss nur stichwortartig
erwihnt werden sollen.

Frankreich

Die Struktur der franzosischen
Stromwirtschaft

Die Verstaatlichung der franzosischen
Strom- und Gaswirtschaft nach dem Zwei-
ten Weltkrieg fiihrte zur Griindung der bei-
den staatlichen Gesellschaften Electricité
de France (EDF) und Gaz de France (GDF).
Mit seltenen Ausnahmen versorgen sie «in
einer exklusiven Tatigkeit» das Land mit
diesen netzgebundenen Energien.

Der Staat als einziger «Aktiondr» sorgt,
wie dies bei privaten Unternechmen ge-
schieht, fiir deren Kapitaldotation. Doch
stellen diese keine kostenlosen Zuschiisse
dar, sondern geben wie bei jeder Kapitalge-
sellschaft zu einer Verzinsung Anlass, die
sich nach den Marktverhiltnissen ausrich-
tet.

Gleichwohl wird der Reingewinn dem
Aktiondr, dem Staat zugefiihrt. Entgegen
einem verbreiteten Vorurteil werden beide
Gesellschaften so gefiihrt, dass die einge-
gangenen Verschuldungen (z. B. zur Finan-
zierung des Kernenergieprogrammes) plan-
missig abgebaut werden, und fiir die EDF
soll bis zur Jahrhundertwende die Ratio
Verschuldung zu Umsatz etwa 15% betra-
gen, ein Wert, der auch fiir private Gross-
unternehmen nicht absonderlich erscheint.

Anlisslich der im Jahr 1994 auf nationa-
ler Ebene gefiihrten Energiedebatte mit
abschliessender Anhérung vor dem Parla-
ment haben weder der Premierminister
noch der fiir das Energieressort zustindige
Industrieminister in ihren Vortrigen den
Ausdruck «Monopol» im Zusammenhang
mit den beiden staatlichen Gesellschaften
verwendet. Dagegen erwihnten beide Per-
sonlichkeiten mit Nachdruck und zu meh-
reren Anléssen die Rolle des offentlichen
Dienstes («Service Public»), der beiden
Unternehmen obliegt. Die auf europdischer
Ebene gefiihrten Verhandlungen um mehr
Wettbewerb im Energiesektor zeigen, dass
die Einstellung zum «Service Public» nicht
auf der alleinigen starren Haltung der fran-
zosischen Behorden beruht, sondern, wie
die Diskussionen es hervorheben, allge-
mein mit der Besonderheit der netzgebun-
denen Energieversorgung zu verbinden ist.

Auflagen des franzésischen
«Service Public»

Welches sind, am Beispiel der Strom-
versorgung, die Auflagen eines Unterneh-
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mens, das eine solche Aufgabe zu erfiillen
hat?

— Die Anschlusspflicht eines Abnehmers.

— Die Tarifgleichheit der verschiedenen
Abnehmergruppen, nach Leistungs- und
Spannungsebenen gestuft.

Die Tarife innerhalb der Gruppen sind
fiir das ganze Land die gleichen. Kleine
lokale Unterschiede ergeben sich aus der
Fiskalitdt und nicht aus der Tarifregelung.
Die EDF schligt die Tarife vor. Sie werden
vom Staat genehmigt, der auch die volle
Tarifaufsicht hat. In diesem Zusammen-
hang sind Tariftransparenz und behordliche
Tarifaufsicht keine franzosische Eigentiim-
lichkeit.

— Der Tarifausgleich (oder Kompensa-
tion): Er verhindert, dass zum Beispiel
abgelegene lindliche Gebiete, die fiir
eine Stromversorgung ein minderes
wirtschaftliches Interesse darstellen und
daher zur Kostendeckung hohere Preise
zahlen miissten, benachteiligt werden.

Der Premierminister hob hervor, dass
«der Gedanke des «Service Public> ein Ele-
ment der notwenigen Solidaritdt zwischen
Biirgern eines selben Landes darstelle,
ohne den keine soziale Kohision bestehen
wiirde».

Auch die EDF kann folglich nicht als
Monopolunternehmen im wirtschaftswis-
senschaftlichen Sinn bezeichnet werden.

Neue Ansatze fiir eine
Liberalisierung der europdischen
Stromversorgung

In Briissel werden seit kurzem zwei Al-
ternativen zur Untersuchung freigestellt:

— Ein stark liberalisierter Vorschlag mit
verstirktem Wettbewerb tiber den «Zu-
gang Dritter zu einem Netz».

— Eine neue Anregung des «alleinigen
Kdufers» bei grenziiberschreitendem
Stromhandel.

Die Notwendigkeit, mehr Konkurrenz
zugunsten des Verbrauchers in ein System
einzubringen, ergibt sich aus der unum-
kehrbaren Entwicklung der Mirkte. Beim
«netzgebundenen»  Stromgeschift herr-
schen jedoch physikalische Gesetze — wie
das Kirchhoffsche Gesetz des Stromflusses
in einem Netz —, die einem kommerziellen
Energieaustausch eine komplexere Pri-
gung geben als einem einfachen Waren-
austausch.

Nationaler und internationaler, das
heisst grenziiberschreitender, Stromhandel
besteht seit Jahrzehnten und auch ein «Zu-
gang Dritter» in vertraglich gesicherten,
zwischen allen einzubeziehenden Parteien

Strom und Monopdi

ausgehandelten Vertridgen. Er stiitzt sich
auf langjdhrige Erfahrung. Nur erzwungen
wurde dieser Zugang wegen der Auflagen
des netzgebundenen Austausches nie.

Auch bei komplexen Systemen wie der
netzgebundenen Energieversorgung soll
der Verbraucher sichere Energie zu den be-
sten Preisen erhalten. Konnte sich bei der
erwiinschten Deregulierung zur Marktoff-
nung nicht die Frage stellen, ob eine
Schieds- und Kontrollinstanz notwendig, ja
unerldsslich wire, mit derzeitig nicht iiber-
schaubarer biirokratischer Entfaltung? Mit
anderen Worten, eine bestimmte «Oberauf-
sicht» — zum Beispiel die der EDF vom
Staat auferlegten Pflichten und die Tarif-
aufsicht iiber die EDF — wiirde nur durch
eine andere ersetzt. Behielte der «Service
Public» trotzdem seine fundamentale Be-
deutung?

Schlussfolgerungen

Allgemeines

Auch wenn die Struktur der Elektrizi-
tiatswirtschaft in den beiden Léndern ver-
schieden ist, so lassen sich doch wesentli-
che Gemeinsamkeiten erkennen. Nicht nur
in Frankreich, sondern auch in der Schweiz
ist die Elektrizititswirtschaft in hohem
Masse staatlich beherrscht. Beide Linder
betrachten die Stromversorgung als eine im
offentlichen Interesse stehende Aufgabe.
Die faktische Monopolstellung von EDF
und den schweizerischen Elektrizititswer-
ken fiihrten in beiden Léndern zur An-
schluss- und Versorgungspflicht der Kun-
den sowie zur Pflicht, diese innerhalb von
Tarifgruppen gleich zu behandeln. Daher
wird die Stromversorgung in beiden Lin-
dern als «Service Public» betrachtet. Dieser
Gedanke ist in Frankreich wohl noch stir-
ker vertreten, zumindest in dem Sinn, dass
in der Schweiz die Stromversorgung nicht
als eine offentliche Aufgabe der Verwal-
tung betrachtet wird, wogegen in Frank-
reich der Staat eine staatliche Gesellschaft,
die EDF, mit der landesweiten Stromver-
sorgung beauftragt hat.

Ein grundlegender Unterschied liegt in
der Festsetzung der Strompreise. Wihrend
in der Schweiz der Bund keine Tarifkompe-
tenzen hat, genehmigt in Frankreich der
Staat die Tarife, iiber die er auch die Auf-
sicht hat. Trotz der Tarifautonomie der
Unternehmen unterliegen aber auch in
der Schweiz die Tarife einer behordlichen
Aufsicht. Wegen der monopolistischen
Stellung der Elektrizitdtswerke sind die
Strompreise dem Preisiiberwachungsgesetz
unterstellt. Es darf wohl gesagt werden,
dass beide Systeme denselben Zweck ver-
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folgen, den Schutz des Kunden vor Miss-
bréiuchen.

Rahmenbedingungen
fiir eine Liberalisierung
der Stromversorgung

Interessant ist die Feststellung, dass eine
Deregulierung des Elektrizititsmarktes die
Schweiz und Frankreich in technischer,
rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht
vor dhnliche Probleme stellen wiirde, ob-
wohl in der Schweiz eine Vielzahl grosser,
mittlerer und kleiner Elektrizitdtswerke be-
troffen wire, in Frankreich hingegen eine
grosse nationale Gesellschaft.

Denkbar wire im Falle einer Marktoff-
nung eine gewisse gegenliufige Entwick-
lung in beiden Lindern: Wihrend in der
Schweiz der Zusammenschluss vor allem
mittlerer und kleinerer Werke in Betracht
zu ziehen wire, konnte in Frankreich die
Etablierung weiterer Unternehmen nicht
ausgeschlossen werden.

Nicht eingegangen wird hier auf die
Moglichkeit der Diversifizierung der Strom-
oder Energieversorgungsunternehmen, wie
sie im Zusammenhang mit der Marktoff-
nung seit geraumer Zeit in Deutschland
praktiziert wird.

Die Versorgungssicherheit des Kunden
kann durch einen vorgeschriebenen Zugang
Dritter (third party access) in Frage gestellt
werden. In einem freien Markt besteht
grundsitzlich kein Kontrahierungszwang.
Sollen aber dem Stromversorger, wenn die
Monopolgebiete mit einem ausschliess-
lichen Versorgungsrecht aufgelost wiirden,
die wirtschaftlich interessanten Kunden
durch private Anbieter entzogen werden,
wogegen ihm die Pflicht zur Erbringung
des «Service Public» weiterhin auferlegt
werden diirfte? Die Versorgungssicherheit
miisste gewihrleistet sein.

Von einer Marktoffnung erhoffen sich in
erster Linie die Industriekunden giinstigere
Strompreise. Diese diirften nicht auf Ko-
sten der Kleinbeziiger realisiert werden.

Ebenso muss die technische Versor-
gungssicherheit gewihrleistet sein. Wer
wire beispielsweise fiir die Bereithaltung
der Leistungsreserve zustindig, der private
Stromverkdufer oder ein Elektrizititswerk?
Wer hitte die Kosten zu tragen? Konnten
die privaten Leitungseigentiimer zwischen
Stromanbieter und -abnehmer zur Durch-
leitung verpflichtet werden? Das Privat-
recht kennt keinen Vertrag zu Lasten
unbeteiligter Dritter und keinen Kontra-
hierungszwang. Sofern tatsdchlich in das
Grundrecht der Vertragsfreiheit eingegrif-
fen und eine solche Pflicht gesetzlich ein-
gefiihrt wiirde, stellt sich die Frage, wer die
Gebiihren fiir die Durchleitung festlegen
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wiirde, der Staat oder das zur Durchleitung
verpflichtete Unternehmen?
Weiter stellt sich das Problem, wie im

Storfall und in sonstigen Ausnahme-
situationen Risikotragung und Haftungs-
fragen geregelt wiirden.

Bei der Einfiihrung einer Durchleitungs-
pflicht wiren unter anderem Fragen der
wohlerworbenen Rechte zu priifen. Es
miisste auch untersucht werden, ob nicht in
das Eigentumsrecht der Unternehmen ein-
gegriffen wird. Die daraus entstehenden
Anspriiche konnten heute noch nicht zu
tiberblickende Rechtsprobleme aufwerfen.
Konnte bei einer Durchleitungspflicht auch
der Ausbau der Ubertragungskapazititen
erzwungen werden? Wer hitte die Kosten
zu tragen, die Leitungseigentiimer oder die
Durchleitungsinteressenten?

Es wiirde den Rahmen dieses Artikels
sprengen, darauf einzugehen, welche Gren-
zen die Umweltgesetzgebung dem Zubau
weiterer Kraftwerke und Netze setzen wiirde.

Es wurde erwihnt, dass ein bestimmtes
Gebiet nicht von mehreren unabhidngigen
Netzen versorgt werden kann, weil die ho-
hen Investitions- und Unterhaltskosten die
Rendite erheblich schmilern, wenn nicht
verunmoglichen wiirde. Sollte die Liberali-
sierung soweit gehen und dies zulassen,
so miissten die bestehenden Investitionen
langfristig geschiitzt werden. Es ist auch zu
beachten, dass das Risiko besteht, dass die
Gesellschaften nur noch in kurzfristig Ge-
winn abwerfende Anlagen investieren und
fiir eine gesicherte Stromversorgung lang-
fristig notwendige Kraftwerke nicht mehr
verfolgen, da zur Kapitalriickzahlung eine
lingere Zeitspanne erforderlich ist. Sind
solche Tendenzen in England nicht bereits
erkennbar?

Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass trotz der ganz unterschiedlichen
Strukturen eine Liberalisierung des Strom-
marktes die Schweiz und Frankreich weit-
gehend mit den gleichen Problemen kon-
frontieren wiirde.

In beiden Lindern, aber auch in allen
anderen europdischen Staaten, wire eine
Marktoffnung fiir Elektrizitit mit einer De-
regulierung auf dem Strommarkt verbun-
den. Sie ginge aber zwangsldufig einher mit
einer beachtlichen Zahl von neuen Regulie-

rungen, soll die heutige technische und so-
ziale Versorgungssicherheit weiterhin ga-
rantiert bleiben. Es stellt sich die Frage, ob
eine Deregulierung bei den leitungsge-
bundenen Energien nicht die Notwendig-
keit neuer Schieds- und Kontrollinstanzen
mit sich brichte. Wiirde damit die unter-
nehmerische Freiheit nicht weit stirker
beriihrt als durch die Auflagen des offent-
lichen Dienstes? Wiire dies eine Deregu-
lierung in stricto sensu?
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Monopole et service public en Suisse et en France

Larticle présente tout d’abord les diverses définitions du monopole. Analysant les
structures de I’économie énergétique en Suisse et en France, il traite des droits et devoirs
des entreprises électriques suisses et d’Electricité de France. Il cherche a définir dans
quelle mesure le terme de monopole peut étre appliqué aux entreprises d’approvisionne-
ment en électricité, étant donné que ces derniéres remplissent dans les deux pays un
service public. L’article s’intéresse aussi a la question de savoir si, malgré les structures
totalement différentes, il existe des points communs en Suisse et en France et s’il en
découle des conditions-cadres pour une libéralisation du marché de I'électricité.

Bulletin ASE/UCS 4/95



EYMANN AG

Energie und Elektronik

30%

Energie-Einsparung

fiir Ihre

Strassenbeleuchtung!

® keine Einschrdnkung der Sicherheit
® konstante Gleichméssigkeit

® minimaler Installationsaufwand

® kurze Amortisationszeit

Die elektronische Lichtmengenregulierung mit dem
Blockregler Ergowat®-25E von E ymann ist

einfach
wirksam
tiberzeugend

=<

Bitte senden Sie mir Unterlagen (iber Ergowat-25E zu.

Name
Firma
Strasse

PLZ/Ort

EYMANN AG
Téageltlistrasse 15

CH-3072 Ostermundigen

Telefon 031 932 00 21
Telefax 031 93222 77

Ein Unter-

nehmen
der Studer
Gruppe

Der
Leser
ist’s

der lhre Werbung
honoriert!

86% der Bulletin-
SEV/VSE-Leser sind

Elektroingenieure.

91% der Leser
haben Einkaufs-
entscheide zu treffen.

Bulletin SEV/VSE -
Werbung auf frucht-
barem Boden.

Tel. 01/207 86 34

Der
Leser
ist’s

der lhre Werbung
honoriert!

FLUKE 471350

AUTO RMS

s
100,05 18.9A
y pe:

58

8579 N1
54 v

OBERSCHWINGUNGEN
schnell erkennen
und iiberwachen!

Fluke 40 und 41 sind die neuen, einfachen
und handlichen Priifmittel, um die Qualitét
Ihrer Energieversorgung zu testen.

Sie messen

*Spannung und Strom (simultan)
echt effektiv

Zeigen auf Tastendruck

* \/rms, Arms und die Spitzenwerte
* Wirk- und Blindleistung

* Crestfaktor, Leistungsfaktoren

¢ Sowie den K-Faktor

¢ Die gesamten Oberschwingungen

Darstellung der Resultate

* In Kurvenform

* Im Balkendiagramm bis zur
31sten Oberschwingung

* |n numerischer Form

Dokumentations- und

g Fluke (Switzerland) AG
Riitistrasse 28
8952 Schlieren
Telefon: 01/730 33 10
Telefax: 01/730 37 20

Direkt ab Lager bei:
Distrelec AG 01/944 99 11



	Monopol und öffentlicher Dienst in der Schweiz und in Frankreich

